"Warum das bessere Gesetz?" (Teil 1)
Kein schädliches Beteiligungsquorum

Das Beteiligungsquorum verletzt das Recht auf geheime Abstimmung

Vor allem in kleineren Gemeinden können bei einem Aufruf zum Abstimmungsboykott durch die Gegner eines Vorschlages, die Abstimmenden als Befürworter des Vorschlages identifiziert werden. Auf diese Weise identifizierte Befürworter müssen befürchten, einer Benachteiligung ausgesetzt zu sein. Damit wird das geheime Abstimmungsrecht verletzt.

Nicht abstimmen gehen heißt nicht, dagegen stimmen


Unzulässig ist die schlichte Gleichsetzung von Gründen der Nichtbeteiligung, wie z. B.: Desinteresse, Bequemlichkeit, Sich-nicht-kompetent-Fühlen, Unentschlossenheit und die verschiedenen privaten Gründe der Verhinderung, mit einer ablehnenden Haltung zum Vorschlag, der zur Abstimmung kommt. Solches Fernbleiben ist, wie bei Wahlen, nicht als Gegenstimme, sondern als einfache Nichtbeteiligung zu werten, die niemandem das Recht nehmen darf, mit der eigenen Stimme mitentscheiden zu wollen.


Keine Gefahr, dass sich eine Minderheit gegen eine schweigende Mehrheit durchsetzt

Erfahrungsgemäß ist die Angst, dass eine kleine motivierte Minderheit einer großen passiven Mehrheit ihren Willen aufzwingt, unbegründet: „Untersuchungen in der Schweiz deuten darauf hin, dass bei einem umstrittenen Begehren die Abstimmungsbe​teiligung hoch ist, die Mehrheit der Einwohner also mit der Stimmabgabe deutlich ihrem Unmut über die Forderung einer Minderheit Ausdruck verleiht.“ (Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, Kühne/Meissner (Hrsg.), Heidelberg, S.180). In einem Land wie Südtirol, wo die Mehrheit der Bevölkerung einer Partei ihr Vertrauen schenkt, hat diese allemal die Möglichkeit, ihre Wählerschaft gegen das Ansinnen einer Minderheit zu mobilisieren, wenn dieses tatsächlich als für die Mehrheit abträglich erscheint.

Ohne Beteiligungsquorum qualifiziertere Entscheide


Es kann als ein Vorteil angesehen werden, dass nur jene entscheiden, die sich effektiv kompe​tent fühlen, die eine entschiedene Meinung haben und diese mit der Abstimmung zum Aus​druck bringen wollen. Alle anderen würden, gingen sie dennoch zur Abstimmung, eher einer ihnen von außen nahegelegten Position Ausdruck verleihen.

Ohne Beteiligungsquorum keine Probleme in der Schweiz und in Bayern, mit Quorum sehr wohl aber in Italien

Die Schweizer Direkte Demokratie lebt seit über hundert Jahren ohne Beteiligungsquorum so gut, dass bisher auch bei auffallend niederer Abstimmungsbeteiligung, niemand darauf verfallen ist, es abschaffen zu wollen. Man weiß dort: „Taktischen Manövern aller Art stünde das Tor offen“ (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, Bern). Dasselbe gilt auch für die 50jährige Direkte Demokratie in Bayern.
 

Das Beteiligungsquorum ist eine außerhalb Italiens weitgehend unbekannte Regelung. Sie entspricht dem hier herrschenden, einseitig auf die repräsentative Demokratie reduzierten Demokratieverständnis. In Italien hat es Tradition, dass die Gegner einer Initiative zum Abstimmungs- und Diskussionsboykott aufrufen. So etwas dürfen Regeln eines direktdemokratischen Verfahrens nicht ermöglichen und fördern.

Die übergroße Mehrzahl der Gesetzesinitiativen interessiert nur einen kleineren Teil der Bevölkerung

Bei keiner Gesetzesinitiative kann man davon ausgehen, dass eine Mehrheit in der Bevöl​kerung dafür ein besonderes Interesse aufbringt. Denken wir daran, für wie wenig Gesetzesinitiativen im Landtag dies der Fall wäre. So wie die Bevölkerung ihre Entscheidungsmacht an politische Vertreter überträgt, die sich auch mit der Regelung von Materien befassen, von denen die meisten nur einen kleinen Teil der Gesellschaft wirklich interessieren, so sollen Bürgerinnen und Bürger sie auch an ihre Mitbürger delegieren können und sie über Dinge entscheiden lassen, die diesen wichtig sind und in denen sie sich urteilsfähig fühlen.

Das Beteiligungsquorum widerspricht einer demokratischen Kultur

Das Beteiligungsquorum macht die Volksabstimmung zu einem Instrument, bei dem es für die Gegner eines Antrages lohnender ist, eine öffentliche Diskussion zu boykottieren und damit auf die Nichtbeteiligung der Bevölkerung zu setzen, als sich auf eine demokratische Auseinandersetzung einzulassen. Damit steht es in krassem Widerspruch zum Wert dieses Instruments, das eines der Beteiligung ist.


Direkte Demokratie soll Beteiligung fördern, nicht entmutigen

Oberster Wert der Direkten Demokratie ist eine hohe Beteiligung. Damit stellt sich die Frage, ob eine hohe Beteiligung eher mit oder ohne eine Hürde erreicht wird, die die Gültigkeit einer Abstimmung an eine Mindestbeteiligung knüpft.

Wir gehen davon aus, dass Menschen, die nicht motiviert sind, sich an einer Abstimmung zu beteiligen, sich nicht zur Teilnahme motivieren lassen, weil sie wissen, dass durch ihre Nichtbeteiligung die Abstimmung ungültig werden kann.

Demgegenüber kann aber gerade die Erfahrung, dass viele Abstimmungen durch ein verfehltes Beteiligungsquorum für ungültig erklärt werden, davon abhalten, sich zu beteiligen. Die alte Erfahrung, dass sich Beteiligung nicht lohnt, wird bestätigt und bestärkt. Auf der einen Seite ist das Beteiligungsquorum natürlich ein Zwang zur Mobilisierung, gleichzeitig ist es aber auch ein Anreiz zur Diskussionsverweigerung, die sehr viel einfacher zu praktizieren ist. Damit werden vor allem schwächere Gruppen in der Gesellschaft benachteiligt, die das Instrument besonders nötig haben, weil ihnen die Mobilisierung besonders schwer fällt. Beteiligung wird mit einer geforderten Mindestbeteiligung sicher nicht gefördert.


Das Beteiligungsquorum gründet auf Misstrauen gegenüber den BürgerInnen

Es ist in Italien unter der Annahme ein-ge​führt worden, dass direkte politische Betei​ligung der BürgerInnen nur gegen die Institutionen stattfindet. Politische Aktivitä​ten, die nicht innerhalb der großen Par​teien stattfinden, wollte man nicht als Ergänzung und auch nicht als Korrektiv zur institutionellen Arbeit ansehen, sondern nur als ein im äußersten Notfall zu nut​zendes Instrument der Notwehr. Die Be​rechtigung dazu muss mit einer Delegiti​mierung des Parlamentes  erwor​ben werden, indem eine Mehrheit der Wahlbe​rechtigten sich an der Abstimmung be​teiligt. Das Beteiligungsquorum wider​spricht somit einem konstruktiven Ver​ständnis von Bürgerbeteiligung.

 

Das Beteiligungsquorum ist minderheitenfeindlich

Ein Beteiligungsquorum verbietet sich in einer ethnisch fragmentierten Gesell​schaft eigentlich von selbst: Er macht es sprachlichen Minderheiten unmöglich, die Gesetzesini​tiative in eigener Sache anzuwenden. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass andere Sprachgruppen sich an der Abstimmung beteiligen, wenn es sich um eine Materie handelt, die nur für eine be​stimmte Sprachgruppe interessant ist und die die anderen in keiner Weise berührt.

Auch kleine Minderheiten müssen das Recht haben, der gesamten Bevölkerung Fragen von allgemeinem Interesse zu stellen und darauf verbindliche Antworten zu erhalten.

Das Beteiligungsquorum ist die versteckte, aber wirksame Unmündigkeits​erklärung der Politiker an die BürgerInnen: Sie sprechen ihnen damit die Fähigkeit ab, selbst abschät​zen zu können, wann ihre Be​teiligung an einer Abstimmung wichtig ist und wann sie ihre Stimme auch gut einem/einer Mitbür​gerIn über​lassen können.
Und weshalb bitte, sieht dann das bessere Gesetz ein 15 % Quorum vor?
Vorweg: Ein 15 %-Quorum ist unschädlich! Weder kann jemand mit einem Aufruf zum Abstimmungsboykott damit rechnen, dass sich weniger als 15 % beteiligen, noch ist eine so niedrige Beteiligung durch eine Diskussionsverweigerung zu erreichen. Mit dem 15%-Quorum tragen wir den in der Bevölkerung noch vorhandenen Ängsten vor einer "Überrumpelung" durch Minderheiten, Rechnung. Dass dies sinnvoll sein könnte, ist uns im Kontakt mit unseren Bündnispartnern deutlich geworden. So haben dann in der Versammlung der PromotorInnen und der unterstützenden Organisationen, bei der unser Gesetzesvorschlag endgültig verabschiedet werden sollte, ein Null-, ein 15- und ein 20 %-Quorum zur Auswahl gestanden. Obwohl ein Beteiligungsquorum grundsätzlich unserer Überzeugung widerspricht, sind wir nicht allzu unglücklich darüber. Wenn einem die Bündnispartner wichtig sind, sind auch Kompromisse einzugehen, und wahrscheinlich kommt ein 15 %-Quorum dem Mehrheitswillen der SüdtirolerInnen näher als gar keines.

